
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 14 Sbg. NPG
 Sbg. NPG - Salzburger Nationalparkgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2025

Die durch den Eingri. zu erwartende Beeinträchtigung ist durch möglichst der Art und dem Gewicht des Eingri.s

entsprechende Ersatzleistungen auszugleichen. Bei Eingri.en in besondere Lebensräume und Lebensgemeinschaften

von Tieren oder P3anzen kommt als Ersatzleistung vor allem die Scha.ung von Ersatzlebensräumen in Frage. Die

Ersatzlebensräume und sonstigen Ersatzleistungen sind möglichst in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Eingri.sort

zu verwirklichen. Die Ersatzleistungen sind durch Bescheid vorzuschreiben, wobei der Zusammenhang des

europäischen ökologischen Netzes ‚Natura 2000‘ sicherzustellen ist. Die zu diesem Zweck getro.enen Maßnahmen

sind der Europäischen Kommission mitzuteilen.

1. (2) Bewilligungen können auch entsprechend der Zielsetzung des Nationalparks unter Auflagen, Bedingungen

oder befristet erteilt werden. Ist eine endgültige Beurteilung einzelner Auswirkungen des beantragten Vorhabens

zum Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung nicht möglich, das Vorhaben jedoch grundsätzlich nicht in Frage

gestellt, kann die Behörde die Bewilligung auch unter dem Vorbehalt späterer Vorschreibungen erteilen.

In Kraft seit 17.11.2022 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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